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Ausfüllhinweise 
Zu Anlage 1 zur Beantragung einer (Teil)-Finanzierung für  

Maßnahmen nach Wassersicherstellungsgesetz  
 

 
Dieses Dokument dient der Darstellung von Hinweisen zum Ausfüllen des Formblatts gemäß Anlage 
1 zur Beantragung von (Teil-)Finanzierung von Maßnahmen nach Wassersicherstellungsgesetz. Die 
allgemeinen Hinweise des Informationsblattes „Anforderungen zur Finanzierung wasserwirtschaftli-
cher Vorsorgemaßnahmen nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSiG)“ sowie die Hinweise innerhalb 
der Anlagen sind zu beachten. Für Anlage 2 “Darstellung der Erkenntnisse der Risikoanalyse und 
Maßnahmenableitung“ wird auf das zugehörige Beispiel und die Mustergliederung als Anhang zur 
Planungshilfe verwiesen.  
 
Dieses Dokument wird aus Basis von Rückmeldungen beständig aktualisiert und erweitert. 
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1. Ausfüllhinweise zu Anlage 1: Formblatt zur Beantragung ei-
ner (Teil)-Finanzierung für Maßnahmen nach Wassersicher-
stellungsgesetz – Wasser 

Bearbeitungsteil Ausfüllhinweise 
Antragsteller / Organisation Vollständiger Name der/des Antragstellenden bzw. der 

antragstellenden Organisation. Dies können Kommu-
nen, Gemeinden oder Inhaber von Wasserversorgungs-
anlagen sein.  

Ansprechperson Benennung einer Ansprechperson inkl. Kontaktdaten. 
Anschrift Vollständige Anschrift des Antragstellenden bzw. der 

antragstellenden Organisation. 
Akten- oder Vorgangsnummer Liegt ein Akten- oder Vorganszeichen vor, so ist dieser 

zur besseren Zuordnung aller eingereichten Dokumente 
und zur Bezugnahme zu benennen.  

Zugehöriges Planungsgebiet Benennung des Planungsgebietes gemäß § 4 WasSiG. 
Im Allgemeinen sind dies Landkreise und kreisfreie 
Städte.  

Zuständige Planungsbehörde  Benennung der Planungsbehörde nach § 4 Abs. 1 und 2 
WasSiG. Träger der Planung wasserwirtschaftlicher 
Vorsorgemaßnahmen ist gemäß § 4 Abs. 1 WasSiG der 
Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt für den jeweiligen 
Bereich. Gemäß § 4 Abs. 2 WasSiG kann von der nach § 
26 WasSiG zuständigen Behörde bestimmt werden, dass 
im Einzelfall einer kreisangehörigen Gemeinde, einem 
kommunalen Zusammenschluss, einem Zweckverband 
oder einem Wasser- und Bodenverband die Planung für 
ihren bzw. seinen Bereich obliegt. 
 
Sind Antragstellende und zuständige Planungsbehörde 
identisch, so ist dies hier kenntlich zu machen.  

Referenz zur Gesamtplanung Bezugnahme zur Gesamtplanung der zuständigen Pla-
nungsbehörde für das Planungsgebiet. Dies dient der 
besseren Zuordnung von Einzelmaßnahmen sowie der 
Beurteilung der Kompatibilität der Maßnahmen mit der 
übergreifenden Planung.  

Zuständige Behörde nach § 26 WasSiG Benennung der zuständigen obersten Landesbehörde 
bzw. nach Landesrecht bestimmten Behörde gemäß § 
26 WasSiG. 

Projektname /Maßnahme(n) Zur direkten Erfassung der beantragen Maßnahme(n) 
bzw. Zuordnung der Maßnahme(n) zu einer übergeord-
neten Planung ist ein Projektname oder die Maß-
nahme(n) direkt zu benennen.  

Kosten der Maßnahme(n) Darstellung aller Kosten inkl. Benennung des beantrag-
ten Finanzierungsanteils. 

Gültige Zahlungsinformationen: Angabe aktueller Zahlungsinformationen zur Überwei-
sung des beantragten Finanzierungsvolumens.  
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Datum Angabe des Datums bei Antragstellung 
A.1
(Einfachauswahl)

Mit Härtung der Wasserversorgung ist die Steigerung 
der Resilienz der leitungsgebundenen Wasserversor-
gung im Sinne des WasSiG zu verstehen. Somit ist ein 
klarer Bezug zum Verteidigungsfall herzustellen.  

A.2
(Einfachauswahl)

Gemäß Strategie der Wassersicherstellung haben Maß-
nahmen zur Steigerung der Resilienz der leitungsgebun-
denen Wasserversorgung Vorrang. Werden Maßnah-
men inkl. Begründung (u.a. im Rahmen der Risikoana-
lyse) zur ergänzenden leitungsungebundenen Minimal-
versorgung nach 1. WasSV beantragt, so ist dies hier an-
zugeben.  

A.3
(Mehrfachauswahl)

Gebiete mit Vorrangstellung sind  entweder 
- bevölkerungsstarke Regionen, d.h. Ballungs-

räume (verstädterter Raum mit hoher Einwoh-
nerzahl und mindestens einer Großstadt), Groß-
städte (> 100.000 Einwohner) und Mittelstädte
(> 20.000 Einwohner)

oder 
- Planungsgebiete mit hohem Risikopotenzial im

Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Versor-
gungssicherheit vor dem Hintergrund der im
Rahmenkonzept Trinkwassernotversorgung ge-
nannten Kernszenarien (Abschnitt 4.6, z.B. so-
fortiger Ausfall der Wasserversorgung bei
Stromausfall).

Die Entscheidung zur Priorisierung obliegt den nach § 
26 WasSiG zuständigen Behörden. Eine entsprechende 
Rücksprache ist dementsprechend geboten.  

A.4
(Einfachauswahl)

Werden Maßnahmen beantragt, welche auch in die Re-
gelversorgung eingebunden werden sollen (z.B. ständig 
genutzte Verbundleitungen oder redundante Kompo-
nenten des Wasserversorgungssystems), so ist anzuge-
ben, welchen Anteil diese für die Regelversorgung über-
nehmen. Dies bildet eine wesentliche Grundlage zur Er-
mittlung eines Vorteilsausgleichs der zuständigen Be-
hörde nach § 26 WasSiG. Eine Rücksprache ist dement-
sprechend geboten. 

Eine entsprechende Begründung ist in Teil C der Anlage 
anzugeben. 

A.5
(Einfachauswahl)

Da Maßnahmen prinzipiell aus Planungen der zuständi-
gen Planungsbehörde hervorgehen (Gesamtplanung für 
das Planungsgebiet) bzw. in die Gesamtplanung integ-
rierbar sein müssen, hat die Planungsbehörde die Ein-
haltung der Entsprechung der Maßnahme(n) zu bestäti-
gen. Diese ist beizufügen oder zeitnah nachzureichen.  
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Sind Antragstellende Institution und zuständige Pla-
nungsbehörde identisch, so ist keine Stellungnahme 
beizufügen. 

B.1
(Mehrfachauswahl)

Es kann eine oder mehrere Maßnahmen ausgewählt 
werden, welche mit der Zielsetzung nach A.1/A.2 kom-
patibel sein müssen.   

Bei Netzersatzanlagen ist für eine Treibstoffversorgung 
von mindestens 72 Stunden Sorge zu tragen. 

Maßnahmen der Wassergewinnung können z.B. sein: 
redundante Rohwasserbrunnen, Errichtung von Quell-
fassungen etc. 

Maßnahmen der Wasseraufbereitung können z.B. sein: 
redundante Komponenten der Wasseraufbereitung, 
Systeme zur Notwasseraufbereitung, mobile Aufberei-
tungsanlagen (leitungsungebundene Maßnahme) etc. 

Maßnahmen der Wasserverteilung können z.B. sein: Ka-
pazitätserweiterungen von Hochbehältern, Verbundlei-
tungen, redundante Druckerhöhungsanlagen etc. 

Weitere Beispiele können der Planungshilfe entnom-
men werden.  

B.2
(Mehrfachauswahl)

Auswahl des Schutzziels bzw. der Mindestversorgungs-
ziele im Anwendungsfall nach WasSiG nach Planungs-
hilfe bzw. Mustergliederung. Kann durch die Maß-
nahme(n) nur ein Teil des Versorgungs- bzw. Planungs-
gebiets abgedeckt werden, so ist dies kenntlich zu ma-
chen.  

Beispiel 1: Aufgrund der Struktur des Wasserversor-
gungssystems wird priorisiert eine Netzersatzanlage für 
ein Wasserwerk beantragt, was bei einem Stromausfall 
die Versorgung von 2 Stadtteilen im Versorgungsgebiet 
mit 50 Litern pro Einwohner und Tag ermöglicht. Stadt-
teil 3 würde von der Maßnahme nicht profitieren, da 
dieser durch ein anderes Wasserwerk versorgt wird. 
Dies ist entsprechend anzugeben und die Wahl der 
Maßnahme zu begründen.  

Beispiel 2: Beschaffung von mehreren Wassertransport-
komponenten, die das gesamte Planungsgebiet mit 15 
Litern pro Person und Tag versorgen könnten 

Die Angabe „Anderes Ziel“ ermöglicht eine Konkretisie-
rung oder Abweichung von den benannten Zielen. Dies 
kann z.B. eine Steigerung der Resilienz des 
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Wasserversorgungssystems sein, die nicht ganz an das 
Mindestversorgungsziel heranreicht, aber eine wesentli-
che Verbesserung darstellt. Dies sollte jedoch möglichst 
vermieden werden. Die (Teil-) Finanzierungsmöglichkeit 
wird dabei gesondert überprüft.   

B.3
(Einfachauswahl)

Angabe des Umsetzungsstandes der Maßnahme(n) bzw. 
des Planungshorizonts. 

Eine rückwirkende (Teil-)Finanzierung von Maßnahmen 
ist nur möglich, wenn dies ausdrücklich für die Zielset-
zung der Wassersicherstellung erforderlich ist. 

B.4
(Einfachauswahl)

Gibt es mehrerer Möglichkeiten an Maßnahmen zur Er-
reichung des Ziels nach A.1/A.2 sowie B.2, so ist darzu-
stellen, warum die Wahl auf die beantragte(n) Maß-
nahme(n) gefallen ist. Beispielsweise kann auf hohe 
Mehrkosten einer Alternative verwiesen werden.   

B.5
(Einfachauswahl)

Maßnahmen müssen prinzipiell im Zuge einer Gesamt-
planung ergriffen werden. Erfolgt dies nicht, so ist si-
cherzustellen, dass die Maßnahmen im Rahmen einer 
Teilplanung in die Gesamtplanung integrierbar ist. Ent-
sprechende Absprachen mit dem Planungsträger sind 
notwendig. 

C Darzustellen sind die vorliegende Versorgungssituation 
inkl. quantitativer und qualitativer Wasserbedarfe sowie 
der aktuelle Stand der Maßnahmen der Wasserssicher-
stellung und der Gefahrenabwehr bzw. des Katastro-
phenschutzes, sofern relevant. Des Weiteren ist hier 
eine Darlegung und Begründung anzugeben, falls die 
geplante(n) Maßnahme(n) in die Regelversorgung ein-
gebunden wird bzw. werden (siehe A.4).  
Ein Lageplan bzw. eine Schemazeichnung der Wasser-
versorgung ist beizufügen.  

D Dem Antrag bzw. Formblatt können weiterführende, er-
gänzende oder konkretisierende Informationen in Form 
von Anlagen beigefügt werden. Diese sind hier zu be-
nennen.  
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2. Ausfüllhinweise zu Anlage 1: Formblatt zur Beantragung ei-
ner (Teil)-Finanzierung für Maßnahmen nach Wassersicher-
stellungsgesetz – Abwasser  

Bearbeitungsteil Ausfüllhinweise 
Antragsteller / Organisation Vollständiger Name der/des Antragstellenden 

bzw. der antragstellenden Organisation. Dies 
können Kommunen, Gemeinden oder Inhaber 
von Anlagen bzw. Systemen der Abwasserbesei-
tigung sein.   

Ansprechperson Benennung einer Ansprechperson inkl. Kontakt-
daten. 

Anschrift Vollständige Anschrift des Antragstellenden 
bzw. der antragstellenden Organisation. 

Akten- oder Vorgangsnummer Liegt ein Akten- oder Vorganszeichen vor, so ist 
dieser zur besseren Zuordnung aller eingereich-
ten Dokumente und zur Bezugnahme zu benen-
nen.  

Zugehöriges Planungsgebiet Benennung des Planungsgebietes gemäß § 4 
WasSiG. Im Allgemeinen sind dies Landkreise 
und kreisfreie Städte.  

Zuständige Planungsbehörde  Benennung der Planungsbehörde nach § 4 Abs. 
1 und 2 WasSiG. Träger der Planung wasser-
wirtschaftlicher Vorsorgemaßnahmen ist gemäß 
§ 4 Abs. 1 WasSiG der Landkreis bzw. die kreis-
freie Stadt für den jeweiligen Bereich. Gemäß § 
4 Abs. 2 WasSiG kann von der nach § 26 WasSiG 
zuständigen Behörde bestimmt werden, dass im 
Einzelfall einer kreisangehörigen Gemeinde, ei-
nem kommunalen Zusammenschluss, einem 
Zweckverband oder einem Wasser- und Boden-
verband die Planung für ihren bzw. seinen Be-
reich obliegt. 
 
Sind Antragstellende und zuständige Planungs-
behörde identisch, so ist dies hier kenntlich zu 
machen.  

Referenz zur Gesamtplanung Bezugnahme zur Gesamtplanung der zuständi-
gen Planungsbehörde für das Planungsgebiet. 
Dies dient der besseren Zuordnung von Einzel-
maßnahmen sowie der Beurteilung der Kompa-
tibilität der Maßnahmen mit der übergreifenden 
Planung.  
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Zuständige Behörde nach § 26 WasSiG Benennung der zuständigen obersten Landes-
behörde bzw. nach Landesrecht bestimmten 
Behörde gemäß § 26 WasSiG. 

Projektname /Maßnahme(n) Zur direkten Erfassung der beantragen Maß-
nahme(n) bzw. Zuordnung der Maßnahme(n) zu 
einer übergeordneten Planung ist ein Projekt-
name oder die Maßnahme(n) direkt zu benen-
nen.  

Kosten der Maßnahme(n) Darstellung aller Kosten inkl. Benennung des 
beantragten Finanzierungsanteils. 

Gültige Zahlungsinformationen: Angabe aktueller Zahlungsinformationen zur 
Überweisung des beantragten Finanzierungsvo-
lumens.  

Datum Angabe des Datums bei Antragstellung  
A.1 
(Einfachauswahl) 

Mit Härtung der Abwasserbeseitigung ist die 
Steigerung der Resilienz der netzabhängigen 
Abwasserbeseitigung im Sinne des WasSiG zu 
verstehen. Somit ist ein klarer Bezug zum Ver-
teidigungsfall herzustellen. 
 
Zu beachten ist, dass gemäß Wassersicherstel-
lungsgesetz vorrangig Maßnahmen in den Be-
reichen der Abwasserableitung und -behand-
lung förderfähig sind.  

A.2 
(Einfachauswahl) 

Maßnahmen zur Steigerung der Resilienz der 
netzabhängigen Abwasserbeseitigung haben 
nach der Härtung der leitungsgebundenen 
Wasserversorgung Vorrang. Werden Maßnah-
men inkl. Begründung (u.a. im Rahmen der Risi-
koanalyse) zur ergänzenden netzunabhängigen 
Abwasserbeseitigung beantragt, so ist dies hier 
anzugeben.  

A.3 
(Mehrfachauswahl) 

Gebiete mit Vorrangstellung sind  entweder 
- bevölkerungsstarke Regionen, d.h. Bal-

lungsräume (verstädterter Raum mit 
hoher Einwohnerzahl und mindestens 
einer Großstadt), Großstädte (> 100.000 
Einwohner) und Mittelstädte (> 20.000 
Einwohner) 

oder 
- Planungsgebiete mit hohem Risikopo-

tenzial im Hinblick auf die Aufrechter-
haltung der Versorgungssicherheit vor 
dem Hintergrund der im Rahmenkon-
zept Trinkwassernotversorgung ge-
nannten Kernszenarien (Abschnitt 4.6, 
z.B. sofortiger Ausfall der Wasserver-
sorgung bei Stromausfall). 
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Die Entscheidung zur Priorisierung obliegt den 
nach § 26 WasSiG zuständigen Behörden. Eine 
entsprechende Rücksprache ist dementspre-
chend geboten.  

A.4 
(Einfachauswahl) 

Werden Maßnahmen beantragt, welche auch in 
den Regelbetrieb eingebunden werden sollen 
(z.B. redundante Komponenten des Abwasser-
beseitigungssystems), so ist anzugeben, wel-
chen Anteil diese für den Regelbetrieb überneh-
men. Dies bildet eine wesentliche Grundlage zur 
Ermittlung eines Vorteilsausgleichs der zustän-
digen Behörde nach § 26 WasSiG. Eine Rück-
sprache ist dementsprechend geboten. 
 
Eine entsprechende Begründung ist in Teil C der 
Anlage anzugeben. 

A.5 
(Einfachauswahl) 

Da Maßnahmen prinzipiell aus Planungen der 
zuständigen Planungsbehörde hervorgehen 
(Gesamtplanung für das Planungsgebiet) bzw. in 
die Gesamtplanung integrierbar sein müssen, 
hat die Planungsbehörde die Einhaltung der 
Entsprechung der Maßnahme(n) zu bestätigen. 
Diese ist beizufügen oder zeitnah nachzu-
reichen.  
 
Sind Antragstellende Institution und zuständige 
Planungsbehörde identisch, so ist keine Stel-
lungnahme beizufügen.  

B.1 
(Mehrfachauswahl) 

Es kann eine oder mehrere Maßnahmen ausge-
wählt werden, welche mit der Zielsetzung nach 
A.1/A.2 kompatibel sein müssen.   
 
Bei Netzersatzanlagen ist für eine Treibstoffver-
sorgung von mindestens 72 Stunden Sorge zu 
tragen.  

B.2 
(Mehrfachauswahl) 

Auswahl des Schutzziels im Anwendungsfall des 
WasSiG. Kann durch die Maßnahme(n) nur ein 
Teil des Entsorgungs- bzw. Planungsgebiets ab-
gedeckt werden, so ist dies kenntlich zu ma-
chen.  
 
Die Angabe „Anderes Ziel“ ermöglicht eine 
Konkretisierung oder Abweichung von den be-
nannten Zielen. Dies sollte jedoch möglichst 
vermieden werden. Die (Teil-) Finanzierungs-
möglichkeit wird dabei gesondert überprüft.   

B.3 
(Einfachauswahl) 

Angabe des Umsetzungsstandes der Maß-
nahme(n) bzw. des Planungshorizonts. 
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Eine rückwirkende (Teil-)Finanzierung von 
Maßnahmen ist nur möglich, wenn dies aus-
drücklich für die Zielsetzung der Wassersicher-
stellung erforderlich ist. 

B.4 
(Einfachauswahl) 

Gibt es mehrerer Möglichkeiten an Maßnahmen 
zur Erreichung des Ziels nach A.1/A.2 sowie B.2, 
so ist darzustellen, warum die Wahl auf die be-
antragte(n) Maßnahme(n) gefallen ist. Beispiels-
weise kann auf hohe Mehrkosten einer Alterna-
tive verwiesen werden.   

B.5 
(Einfachauswahl) 

Maßnahmen müssen prinzipiell im Zuge einer 
Gesamtplanung ergriffen werden. Erfolgt dies 
nicht, so ist sicherzustellen, dass die Maßnah-
men im Rahmen einer Teilplanung in die Ge-
samtplanung integrierbar ist. Entsprechende 
Absprachen mit dem Planungsträger sind not-
wendig.   

C Darzustellen sind das vorliegende Abwasserbe-
seitigungssystem inkl. quantitativer und qualita-
tiver Bedarfe sowie der aktuelle Stand der Maß-
nahmen der Wasserssicherstellung und der Ge-
fahrenabwehr bzw. des Katastrophenschutzes, 
sofern relevant. Des Weiteren ist hier eine Dar-
legung und Begründung anzugeben, falls die 
beantragte(n) Maßnahme(n) in den Regelbetrieb 
eingebunden wird bzw. werden (siehe A.4). 
 
Ein Lageplan bzw. eine Schemazeichnung der 
Abwasserbeseitigung ist beizufügen.  

D Dem Antrag bzw. Formblatt können weiterfüh-
rende, ergänzende oder konkretisierende Infor-
mationen in Form von Anlagen beigefügt wer-
den. Diese sind hier zu benennen.  

 




